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Wir 

 helfen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

zu 

 Hause! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Geschäftsstelle 
Untere Marktstraße 1 
71634 Ludwigsburg 

 
Tel. 07141 – 95 42 18 
Fax 07141 – 95 42 50 

E-Mail: diakonie-sozialstation@evk-lb.de 
Internet: www.diakoniestation-lb.de 

 

 

LEISTUNGSANGEBOT 
 

mit Preisliste 
gültig ab 1. Mai 2009  

 
 
 

der Diakonie- und Sozialstation Ludwigsburg gGmbH  
 

mit den Abteilungen: 
 

Pflegestation Innenstadt   
Gartenstraße 21 
71638 Ludwigsburg 
Tel. 07141 - 92 43 68 
Fax 07141 - 92 43 88 
 

Pflegestation Poppenweiler 
Kelterplatz 8  
71642 Ludwigsburg 
Tel. 07144 - 1 72 31 
Fax 07144 - 80 72 49 
 

Pflegestation Eglosheim 
Fischbrunnenstr. 5 
71634 Ludwigsburg 
Tel. 07141 -   3 36 72 
Fax 07141 - 86 59 76 
 

Pflegestation Oßweil 
August-Lämmle-Straße 23 
71640 Ludwigsburg 
Tel. 07141 - 86 15 15 
Fax 07141 - 29 99 739 
 

Pflegestation Hoheneck 
Wilhelm-Nagel-Straße 59 
71642 Ludwigsburg 
Tel. 07141 -   5 99 80 
Fax 07141 - 29 90 204 
 

Pflegestation Pflugfelden 
Dorfstraße 23 
71636 Ludwigsburg 
Tel. 07141 - 46 14 20 
Fax 07141 - 38 98 529 

Pflegestation Neckarweihingen 
Pfarrstr. 8 
71642 Ludwigsburg 
Tel. 07141 -   5 83 23 
Fax 07141 - 29 75 61 
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§ 1 

Versorgung mit häuslicher Krankenpflege nach SGB VVersorgung mit häuslicher Krankenpflege nach SGB VVersorgung mit häuslicher Krankenpflege nach SGB VVersorgung mit häuslicher Krankenpflege nach SGB V 

 
Häusliche Krankenpflege anstelle oder zur Verkürzung eines Krankenhausaufenthaltes umfasst Behandlungspflege, Grundpflege 
und/oder hauswirtschaftliche Versorgung (§ 37 Abs. 1, SGB V).  
Häusliche Krankenpflege zur Sicherung des Ziels ärztlicher Behandlung umfasst Behandlungspflege (§ 37 Abs. 2 Satz 1, SGB V). 
 
 

A.   Behandlungspflege 
 
 

Leistungsgruppe 1 Leistungsgruppe 2 Leistungsgruppe 3 

• Blutdruckmessung 
• Blutzuckermessung 
• Injektion s.c. 
• Auflegen von Kälteträgern 
• Medikamentengabe 
• An- und Ausziehen von 

Kompressionsstrümpfe/-hosen der 
Kompressionsklassen II bis IV 

• Anlegen von Kompressionsverbänden 
bzw. stützenden/stabilis. Verbänden 

• Blasenspülung 
• Instillation 
• Dekubitusbehandlung Grad 2 
• Inhalation 
• Injektion i.m. 
• Versorgung eines suprapubischen 

Katheters 
• Versorgung bei PEG 
• Stomabehandlung 
• Richten von Medikamenten 
• Med. Teilbad zur Behandlung bei 

Hautkrankheiten 

• Versorgen und Überprüfen von Drainagen 
• Absaugen 
• Dekubitusbehandlung Grad 3 und 4 
• Einlauf, Klysma, Klistier, digitale 

Enddarmausräumung 
• i.v. Infusion 
• Katheterisierung der Harnblase 
• Legen und Wechseln von Magensonden 
• Wechsel und Pflege der Trachealkanüle 
• Pflege der zentralen Venenkatheters 
• Anlegen und Wechseln von 

Wundverbänden 
• Med. Vollbad zur Behandlung von 

Hautkrankheiten 

je Hausbesuch: 
bei Abrechnung mit Ersatzkassen (vdek) 
  8,62 EUR 
bei Abrechnung mit BKK/IKK, 
Knappschaft 8,43 EUR 
bei Abrechnung mit LKK   8,40 EUR 
bei Abrechnung mit AOK und  
für Selbstzahler 8,59 EUR 
 

je Hausbesuch: 
bei Abrechnung mit Ersatzkassen 
(vdek) 12,62 EUR 
bei Abrechnung mit BKK/IKK, 
Knappschaft 12,25 EUR 
bei Abrechnung mit LKK 12,65 EUR 
bei Abrechnung mit AOK 
und für Selbstzahler 12,94 EUR 
 

je Hausbesuch: 
bei Abrechnung mit Ersatzkassen 
(vdek) 16,02 EUR 
bei Abrechnung mit BKK/IKK, 
Knappschaft 15,56 EUR 
bei Abrechnung mit LKK 16,20 EUR 
bei Abrechnung mit AOK 
und für Selbstzahler 16,57 EUR 
 

je Hausbesuch bei Leistungserbringung 
durch Pflegehelferin (einjährige Ausbildung): 
bei Abrechnung mit Ersatzkassen 
(vdek) 7,30 EUR 
bei Abrechnung mit BKK/IKK, 
Knappschaft 7,13 EUR  
bei Abrechnung mit der LKK 8,40 EUR 
bei Abrechnung mit der AOK 
und für Selbstzahler    8,59 EUR 
 

Werden bei einem Hausbesuch Leistungen aus unterschiedlichen 
Leistungsgruppen erbracht, kommt nur der Preis der höheren 
Leistungsgruppe zur Abrechnung.  
 

 

Infusionstherapie 
bei Abrechnung mit der AOK  
und für Selbstzahler    25,00 EUR 
 

 
 
Für Privatversicherte gilt der Satz der AOK. Die Diakonie- und Sozialstation Ludwigsburg gGmbH kann bei privat versicherten 
Personen einen Steigerungssatz von bis zum 2,3-fachen des Preises der Entgeltordnung erheben. 
 
 
 

Leistungsgruppe 4 

• Flüssigkeitsbilanzierung 
• Bedienung und Überwachung des Beatmungsgeräts 
• Spezielle Krankenbeobachtung 

Preis je Hausbesuch: 
Die Preise für die Leistungen der Leistungsgruppe IV werden für den 
jeweiligen Einzelfall zwischen dem Leistungserbringer und dem 
Leistungsträger vor Ort vereinbart. 
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B.   Grundpflege 
  
Leistungen der Grundpflege (nach § 37 Abs.1 SGB V und § 198 RVO) sind: 
 

 Körperpflege, Hilfe b. Wäschewechsel / An- / Auskleiden 
 Ausscheidungen (Katheter, AnusPraeter, Urostoma), Ernährung (auch Sondennahrung) 
 Lagern / Betten / Umbetten,  Aktivierung / Mobilisation 
 
 

 Die Pauschale je Hausbesuch beträgt  
bei Abrechnung mit AOK/LKK und für 
Privatversicherte 

bei Abrechnung mit BKK, IKK, 
Knappschaft 

bei Abrechnung mit vdek-
Ersatzkassen* 

18,54 EUR 18,61 EUR 18,78 EUR 
 
Die Diakonie- und Sozialstation Ludwigsburg gGmbH kann bei privat versicherten Personen einen Steigerungssatz von bis zum 2,3-
fachen des AOK-Preises erheben.  
 
 
 

C.   Hauswirtschaftliche Versorgung 
 
Die hauswirtschaftliche Versorgung als Teil der häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V umfasst insbesondere 
hauswirtschaftliche Arbeiten, die auf die Versorgung des Versicherten, z.B. im hygienischen Bereich (Leib- und Bettwäsche) oder 
durch Zubereitung von Mahlzeiten gerichtet sind.  
 
 Die Pauschale je Leistungsstunde beträgt  

bei Abrechnung mit AOK/LKK und für 
Privatversicherte 

bei Abrechnung mit BKK, IKK, 
Knappschaft 

bei Abrechnung mit vdek-
Ersatzkassen* 

17,45 EUR 17,52 EUR 17,68 EUR 
 
Die Diakonie- und Sozialstation Ludwigsburg gGmbH kann bei privat versicherten Personen einen Steigerungssatz von bis zum 2,3-
fachen des AOK-Preises erheben.  

 

 
 
 
 

Preiszuschläge für Leistungen nach A, B und C: 
 
 

 bei Abrechnung mit AOK/LKK 
und für Privatversicherte 

bei Abrechnung mit BKK, 
IKK, Knappschaft  

bei Abrechnung mit vdek-
Ersatzkassen* 

Nachteinsatz von 
20.00 bis 6.00 Uhr 1,90 EUR 1,89 EUR 1,93 EUR 

Einsatz an Sonn- 
und Feiertagen 

1,15 EUR 
LKK 1,05 EUR 

1,04 EUR 1,06 EUR 

für häusliche 
Krankenpflege bei 

Kindern unter 6 
Jahren 

1,64 EUR 1,63 EUR 1,66 EUR 

 

* BEK, DAK, TK, KKH, Hamburg-Münchner Krankenkasse, HEK, HKK,  
  GEK, HZK, Brühler Krankenkasse Solingen, BK und KEH 
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Preis für die Anleitung  
 

 bei Abrechnung mit AOK/LKK 
und für Privatversicherte 

bei Abrechnung mit BKK, 
IKK, Knappschaft 

bei Abrechnung mit vdek-
Ersatzkassen* 

Anleitung in der 
Behandlungspflege 7,50 EUR 7,53 EUR 7,60 EUR 

Anleitung in der 
Grundpflege 8,50 EUR 8,53 EUR 8,60 EUR 

 
Die Regelungen zur Erbringung der Leistung „Anleitung bei der Grund- bzw. Behandlungspflege in der Häuslichkeit“ sind 
verbindlich im Rahmenvertrag mit den Krankenkassen vereinbart. Der Pflegedienst hat die Anleitung zu dokumentieren. 

 
Abrechnungsbestimmungen:  
 Die Kosten für Einwegmaterial und Einwegspritzen (analog der Sprechstundenbedarfsregelung) sowie die Fahrtkosten sind mit 

dem Preis abgegolten 
 
 
 
 

 
Versorgung mit Haushaltshilfe nach Versorgung mit Haushaltshilfe nach Versorgung mit Haushaltshilfe nach Versorgung mit Haushaltshilfe nach § 38 § 38 § 38 § 38 SGB VSGB VSGB VSGB V        

(Familienpflege) 
 
 

Haushaltshilfe umfasst die zur Weiterführung des Haushaltes notwendigen Dienstleistungen und Betreuungstätigkeiten. Hierzu 
gehören die selbstständige Verrichtung der im Haushalt notwendigen Arbeiten und ggfs. die Betreuung der im Haushalt lebenden 
Kinder. 
 
 
 bei Abrechnung mit  

 
AOK und  
Privatversicherten 

bei Abrechnung mit  
 
Betriebskrankenkassen(BKK) 
Innungskrankenkassen (IKK) 
Knappschaft 

bei Abrechnung mit 
 
Vdek-Ersatzkassen* 
 

Einsatz einer 
hauptberuflichen Kraft 

pro Std.  €  25,78 
pro angefang. ¼ Std. € 6,45 

pro Std.  €  24,88 
pro angefang. ¼ Std. € 6,22 

€ 6,31 je angefangener ¼ Stunde 

Einsatz einer 
nebenberuflichen Kraft 

pro Std.  €  12,60 
pro angefang. ¼ Std. € 3,15 

pro Std.  €  12,19 
pro angefang. ¼ Std. € 3,05 

€ 3,12 je angefangener ¼ Stunde 

Fahrtkosten  €   0,35 / km  €   0,30 / km  €   0,35 / km 

 
Anmerkung: 
- mit der LKK besteht keine Preisvereinbarung.  
 

* BEK, DAK, TK, KKH, Hamburg-Münchner Krankenkasse, HEK, HKK,  
  GEK, HZK, Brühler Krankenkasse Solingen, BK und KEH 
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§ 2 

 

 
Versorgung mit Leistungen der Pflegeversicherung Versorgung mit Leistungen der Pflegeversicherung Versorgung mit Leistungen der Pflegeversicherung Versorgung mit Leistungen der Pflegeversicherung     

nach SGB XInach SGB XInach SGB XInach SGB XI 
 
 
Leistungen im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes nach SGB XI sind gewöhnliche und regelmäßig wiederkehrende 
Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens im Rahmen der Grundpflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung. Leistungen 
nach dem Pflegeversicherungsgesetz sind in so genannten „Leistungspaketen“ zusammengefasst, die je nach Hilfe- und 
Pflegebedürftigkeit im Einzelfall zusammengestellt und erbracht werden. Über den Einsatz der Mitarbeiter entscheidet die 
Pflegedienstleitung/Einsatzleitung der Diakonie- und Sozialstation. Ein Beratungsgespräch über den individuell erforderlichen 
Leistungsumfang und die dadurch entstehenden Kosten wird von uns gerne durchgeführt. 
 
 
Gebühren für Pflegesachleistungen  
 
aufgrund der Anlage 1 zum Rahmenvertrag nach § 75 SGB XI gültig ab 01.01.2004. 
 
Die Gebühren entsprechen den jeweils gültigen Vereinbarungen zwischen den Kostenträgern und den Verbänden der Liga der 
freien Wohlfahrtspflege. Privat- oder nicht versicherten Leistungsempfängern sind sie in gleicher Höhe in Rechnung zu stellen. 
Die Entgelte für Leistungen, die über den individuellen Leistungsanspruch an die Pflegekassen hinausgehen, werden dem 
Leistungsempfänger in gleicher Höhe in Rechnung gestellt, in der sie mit der Pflegekasse abgerechnet werden. 
Der Pflegebedürftige ist aufgefordert, den Pflegedienst über seinen Leistungsanspruch gegenüber der Pflegekasse 
schriftlich zu informieren (Kopie oder Durchschrift der Bewilligung). 
 
 
 

Nr. Leistungspakete 
Pflegerische 

Fachkraft 
Ergänzende 

Hilfen 
Zivildienst- 
leistender 

  1 Große Toilette 22,52 € 15,44 €� 7,96 €� 

  2 Kleine Toilette 15,03 € 10,32 €� 5,28 €� 

  3 Transfer / An- / Auskleiden 8,13 € 5,57 €� 2,85 €� 

  4 Hilfe bei Ausscheidungen 9,99 € - - 

  5 Einfache Hilfe bei Ausscheidungen - 6,85 € 3,53 € 

  6 Spezielles Lagern 5,00 € 3,42 €� - 

  7 Mobilisation 5,00 € 3,42 €� - 

  8 Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme 5,00 € 3,42 € 1,74 € 

  9 Umfangreiche Hilfe bei der Nahrungsaufnahme 17,53 € 12,01 €� 6,22 €� 

10 
Verabreichung von Sondennahrung mittels 
Spritze, Schwerkraft oder Pumpe 

15,38 € - - 

11 
Hilfestellung beim Verlassen und 
Wiederaufsuchen der Wohnung * 

7,50 € 5,16 € 2,66 € 

12 Zubereitung einer einfachen Mahlzeit 11,03 € 8,59 € 4,40 € 

13 Essen auf Rädern / stationärer Mittagstisch 2,39 € 2,39 € 2,39 € 

14 
Zubereiten einer (i.d.R. warmen) Mahlzeit in der 
Häuslichkeit des Pflegebedürftigen 

22,06 € 17,19 € 8,83 € 

15 Einkauf / Besorgungen * 6,62 € 5,16 € 2,66 € 

16 Waschen, Bügeln, Putzen * 6,62 € 5,16 € 2,66 € 

17 Vollständiges Ab- und Beziehen eines Bettes 4,40 € 3,42 € 1,74 € 

18 Beheizen 6,62 € 5,16 € 2,66 € 

* pro angefangene Viertelstunde  
� nur in Ausnahmefällen von ergänzenden Hilfen bzw. ZDL zu  erbringen  
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Pauschale für Wegekosten pro Hausbesuch 3,30 €  
 
Erhält ein Versicherter sowohl Pflegesachleistungen nach dem SGB XI als auch Behandlungspflege nach § 37 Abs. 2 SGB V bei 
einem Hausbesuch, so beträgt die Wegepauschale für diesen Hausbesuch 1,85 €. 
 
Zuschläge für Einsätze in der Nacht (20.00 Uhr – 6.00 Uhr):  pro Hausbesuch  2,04 EUR 
Zuschläge für Einsätze an Sonn- und Feiertagen:   pro Hausbesuch 2,11 EUR 
(gilt auch an Heiligabend und Silvester) 
 
Mehraufwand für den notwendigen Einsatz einer zweiten Pflegeperson 
Bei Einsatz einer zweiten Pflegekraft wird die Hälfte des Preises der erbrachten Leistungspakete berechnet. Bei Einsatz eines ZDL 
reduziert sich dieser Zuschlag auf 30 v. H.. 
 
 
Qualitätssicherungsbesuche gemäß § 37 Abs. 3 SGB XI (Pflegeeinsatz zur Sicherung der Grundpflege) 
 
 Für Patienten der Pflegestufen 1 und 2 21,00 EUR 
 Für Patienten der Pflegestufe 3 31,00 EUR 
 
 
 

§ 3 
Investitionskostenzuschläge gem. § 82 Abs. 3 SGB XI zu den Leistungen nach dem 

Pflegeversicherungsgesetz 
 

Pro Hausbesuch wird ein Investitionskostenzuschlag von 1,30 Euro erhoben. Der Investitionskostenzuschlag wird für höchstens 3 
Hausbesuche täglich berechnet.  
 
 
 

§ 4 
Zuschlag für die Refinanzierung der Ausgleichsbeträge für die Altenpflegeausbildung  

nach § 82 a SGB XI sowie AltPflAusglVO 
 
Der Zuschlag je Hausbesuch mit Grundpflegeleistungen nach §§ 36, 38 und 39 SGB XI beträgt 0,36 Euro. 
 
 
 

§ 5 
Gebührensätze für pflegerische und hauswirtschaftliche Leistungen, die nicht nach SGB V 

bzw. der Pflegeversicherung nach SGB XI abgerechnet werden 
 
Für Leistungen, die weder mit der Krankenkasse, noch mit der Pflegekasse oder anderen Sozial-Leistungsträgern abgerechnet 
werden können, berechnet die Diakonie- und Sozialstation die unter §§ 1, 2 und 3 aufgeführten Gebührensätze. Dabei sollen in 
der Regel ergänzende Kräfte eingesetzt werden.  
Die Inanspruchnahme der Rufbereitschaft in der Zeit von 19:00 Uhr bis 7:00 Uhr wird mit €  35,00 berechnet. 
 
 
 

§ 6 
Gebührensätze für Leistungen mit sozialbetreuerischem Schwerpunkt, die nicht nach  

SGB V bzw. der Pflegeversicherung nach SGB XI abgerechnet werden  
 

Leistungen mit sozialbetreuerischem Schwerpunkt (Entlastung pflegender Angehöriger, Begleitung bei Spaziergängen, 
Sozialkontakte):   
 Preis pro Stunde pro angefangener ¼ Std 
 Zivildienstleistende €    9,20  €  2,30  

Hauswirtschaftliche / Ergänzende Kraft €  23,00 €  5,75 
 Pflegefachkraft €  28,10 €  7,03 
 
 jeweils zzgl. einer Anfahrtspauschale in Höhe von  €    3,30. 
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§ 7 
Betreuungsleistungen im Rahmen der Verhinderungspflege nach SGB XI 

 
Der nachfolgend aufgeführten Preise gelten nur für betreuerische Leistungen. Für pflegerische Leistungen im Rahmen der 
Verhinderungspflege gelten die Modulpreise der in § 2 aufgeführten Preistabelle. 
 
 Preis pro Stunde pro angefangener ¼ Std 
 Zivildienstleistende €    9,20  €  2,30  
 Nachbarschaftshilfe €  17,00  €  4,25  

Hauswirtschaftliche / Ergänzende Kraft €  23,00 €  5,75 
 Pflegefachkraft €  28,10 €  7,03 
 
 zzgl. einer Anfahrtspauschale in Höhe von  €    3,30. 
 
 
 

§ 8 
Gebühren für Pflegehilfsmittel 

 
Die Diakonie- und Sozialstation leiht – soweit vorhanden – Pflegehilfsmittel gegen ein Entgelt aus. Die Entgelte für den Verleih von 
Pflegehilfsmitteln werden pro Monat berechnet. Angefangene Monate werden voll berechnet: 
 
Krankenbett, Betttisch, Toilettenstuhl, Gehwagen, Transport, Montage, Desinfektion Preise auf Anfrage 
 
 
 
 

§ 9 
Individuelle Schulung in der Häuslichkeit 

 
Die Diakonie- und Sozialstation Ludwigsburg gGmbH übernimmt mit speziell qualifizierten Pflegefachkräften die Schulung und 
Beratung für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige. 
 

Preis pro Stunde:  42,50 EUR zzgl. Anfahrtspauschale 3,30 EUR 
 
Versch.  Pflegekassen ersetzen den Versicherten die Kosten der Schulung.  
 
 
 
 

§ 10 
Entstehung und Fälligkeit der Gebühren 

 
Die Gebühren entstehen mit der Inanspruchnahme der Leistungen der Diakonie- und Sozialstation. Sie werden mit dem Erhalt der 
Rechnung zur Zahlung fällig. 
 
 
 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

Diese Preisliste tritt am 01.01.2009 in Kraft. Sie stützt sich auf die Preisliste der Sozialstation Ludwigsburg e.V. vom 01.06.1995 (Ergänzt am 
26.05.95, 26.03.96, 01.03.98, 01.05.99, 01.01.00, 01.07.00, 30.08.00, 31.01.01, 01.07.01, 01.10.01, 01.04.02, 01.01.03, 01.06.03, 01.01.2004, 
01.03.2004, 01.07.2004, 01.08.2005, 01.09.2005, 01.02.2006, 01.09.2006. 01.01.2007, 01.04.2007, 01.06.2007, 01.01.2008, 01.05.2008, 
01.07.2008, 01.01.2009). 
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Leistungspakete im Rahmen der ambulanten 
Pflegeleistungen 

 
 

 
1. Große Toilette 
 
♦ An-/Auskleiden 
♦ Hautpflege 
♦ Kämmen 
♦ Mund- und Zahnpflege, 

Zahnprothesenpflege einschl. 
Parotitis- und Soorprophylaxe 

♦ Rasieren 
♦ Waschen (im Bett oder am 

Waschbecken)/Duschen/Baden 
(umfasst gegebenenfalls 
Haarwäsche) 

♦ Transfer aus dem Bett/ins Bett 
♦ Bett machen/richten 
 
Grundpflege 

 
2. Kleine Toilette 
 
♦ An-/Auskleiden 
♦ Hautpflege 
♦ Mund- und Zahnpflege, 

Zahnprothesenpflege einschl. 
Parotitis- und Soorprophylaxe 

♦ Teilwäsche (im Bett oder am 
Waschbecken) 

♦ Transfer aus dem Bett/ins Bett 
♦ Bett machen/richten 
 
 
 
 
 
Grundpflege 

 
3. Transfer/An-/Auskleiden 
 

♦ Transfer aus dem Bett/ins Bett 
♦ An-/Auskleiden 
       Bett machen/richten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundpflege 

 
4. Hilfe bei Ausscheidungen 

(Darm- und Blasenentleerung, 
Hilfe bei Erbrechen) 
 

♦ An-/Auskleiden 
♦ Hilfe beim Gang zur Toilette 
♦ Pflege bei Katheter- und 

Urinalversorgung 
♦ Hilfe bei der Entsorgung von 

Erbrochenem (auch von 
Entsorgung von Sekret ü. 
Magensonde) 

♦ Hilfe und Pflege bei der Blasen- 
und/oder Darmentleerung (auch 
Stomaversorgung) 

♦ Teilwaschen 
 

Grundpflege  

 
5. Einfache Hilfen bei 

Ausscheidungen (Darm- und 
Blasenentleerung, Hilfe bei 
Erbrechen) 

 
♦ An-/Auskleiden 
♦ Hilfe beim Gang zur Toilette 
♦ Hilfe bei der Entsorgung von 

Erbrochenem 
♦ Hilfe bei der Pflege bei der 

Blasen- und/oder 
Darmentleerung 

♦ Teilwaschen 
 
 
 
 
Grundpflege 

 
6. Spezielles Lagern 
 

♦ Bett machen/richten 
♦ Lagern 
♦ Dekubitusprophylaxe (ggf. mit 

Hautpflege) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundpflege 

 
7. Mobilisation 
 

♦ Vorbeugen von 
Gelenkversteifungen durch 
mehrmaliges Bewegen 
gefährdeter Gelenke 

♦ Vorbeugen von Lungenent-
zündungen durch gezielte Atem-
übungen 
 

 
 
 
 
Grundpflege  

 
8. Einfache Hilfe bei der 

Nahrungsaufnahme 
 

♦ Aufrichten im Bett bzw. an den 
Tisch setzen 

♦ Mundgerechtes Portionieren 
♦ Zubereitung eines Warm- bzw. 

Kaltgetränkes 
 
 

 
 
 
 
Grundpflege  

 
9. Umfangreiche Hilfe bei der 

Nahrungsaufnahme 
 

♦ Aufrichten im Bett bzw. an den 
Tisch setzen 

♦ Mundgerechtes Portionieren 
♦ Zubereitung eines Warm- bzw. 

Kaltgetränkes 
♦ Essen und Trinken geben 

(löffel- bzw. schluckweise) 
♦ Mundpflege bzw. 

Prothesenpflege 
♦ Teilwaschen 
 
Grundpflege  
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10. Verabreichung von 

Sondennahrung mittels 
Spritze, Schwerkraft oder 

Pumpe 
 

♦ Vorrichten der Sondennahrung 
♦ Überprüfung der Lage der Sonde 
♦ Verabreichung der 

Sondennahrung einschließlich 
deren Überwachung 

♦ Spülen der Sonde nach 
Applikation 

♦ Reinigen der 
Gebrauchsgegenstände 

 
 
 
Grundpflege  

 
11. Hilfestellung beim Verlassen 

und Wiederaufsuchen der 
Wohnung  

(keine Spaziergänge, nicht zu 
kulturellen Veranstaltungen) 

 

♦ An-/Auskleiden im 
Zusammenhang mit dem 
Verlassen oder 
Wiederaufsuchen der Wohnung 

♦ Treppensteigen 
♦ Begleitung zu(m) Behörden, 

Ärzten, Einkauf 
 
Abrechnung pro angefangene 
 ¼ Stunde 

 
Grundpflege 

 
12. Zubereitung einer einfachen 

Mahlzeit 
 

♦ Vorbereitung und Zubereitung 
einer kalten Mahlzeit oder  

♦ Erwärmen einer vorbereiteten 
Mahlzeit 

♦ Anrichten 
♦ Tisch decken 
♦ Aufräumen 
♦ Spülen bezogen auf die 

Mahlzeit 
 
 
 
 
 
Hauswirtschaftliche Versorgung  

13. Essen auf Rädern/ 
stationärer Mittags- 
tisch 
 

beinhaltet bei Essen auf Rädern: 
Kosten der Zubereitung und Ver-
teilung außerhalb der Wohnung und 
die Anlieferung in die Häuslichkeit. 
 
beinhaltet  bei stationärem 
Mittagstisch: 
Kosten der Zubereitung und der 
Verteilung des Essens sowie Decken 
des Tisches und Spülen. 
 
 
 
Hauswirtschaftliche Versorgung 

 
14. Zubereitung einer 
     (i.d.R. warmen) Mahl- 
     zeit in der Häuslichkeit 
     des Pflegebedürftigen 
 
♦ Kochen 
♦ Spülen, Geschirr aufräumen 
♦ Reinigen des Arbeitsbereiches 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hauswirtschaftliche Versorgung 

15. Einkauf/Besorgungen 
 

♦ Erstellung eines Einkaufs-
/Speiseplanes 

♦ Einkaufen von Lebensmitteln 
und sonstigen notwendigen 
Bedarfsgegenständen der 
Hygiene und der hauswirt-
schaftlichen Versorgung 

♦ Besorgung (Apotheke, Post, 
Reinigung) 

♦ Unterbringung der einge-
kauften Gegenstände in der 
Wohnung 

 
Abrechnung pro angef. ¼ Std. 
 
Hauswirtschaftliche Versorgung 

16. Waschen, Bügeln, Putzen 
 

♦ Die gesamte Pflege der Wäsche 
und Kleidung (auch Ausbessern) 

♦ Bügeln und Einräumen der  
       Wäsche 
♦ Putzen beinhaltet auch: 
- Fenstervorhänge abnehmen, 

waschen, aufhängen 
- Fensterputzen 
- Reinigen und Abtauen des 

Kühlschrankes/der Gefriertruhe 
- Reinigen eines Haustierkäfigs 
- Trennung und Entsorgung des 

Abfalls, 
- Reinigung des Bades, Toilette, 

Küche 
- Staubsaugen, Nassreinigen 
- Spülen (wenn nicht Teilleistung 

der Zubereitung einer warmen 
Mahlzeit) 

- Staubwischen 
- Reinigung des Treppenhauses 

(kleine Kehrwoche) 
 

Abrechnung pro angefangene  
¼ Stunde 
 
Hauswirtschaftliche Versorgung 

17. Vollständiges Ab- und 
Beziehen eines Bettes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hauswirtschaftliche Versorgung 

18. Beheizen 
 
Voraussetzung: 
Befeuerung mit Holz, Kohle, Öl 
 
beinhaltet: auch die Beschaffung u. 
Entsorgung d. Heizmaterials 
- Heizmaterial herbei- 

schaffen/aufschichten/einfüllen 
- Heizmaterial anzünden  
- Asche leeren 
- Ofen säubern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hauswirtschaftliche Versorgung 
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